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Stand: 23. November.2001

Entwurf

Deutscher Bundestag Drucksache 14/..........
14. Wahlperiode

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung
und Schwarzarbeit

A. Zielsetzung

Das Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
wird die Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch verbessern. In der
Praxis oft auftretende Schwierigkeiten bei der Verfolgung von illegaler Beschäftigung sollen
durch bessere Zusammenarbeitsmöglichkeiten der Behörden und neue Befugnisse der Bun-
desanstalt für Arbeit verringert werden. Außerdem werden die Sanktionen erheblich verschärft
und auf diese Weise die Abschreckungswirkung erhöht. Wegen der besonderen Bedeutung der
illegalen Beschäftigung im Baugewerbe werden die gewerblichen Auftraggeber im Baugewerbe
verstärkt in die Verantwortung genommen. Sie sollen in Zukunft für die Sozialversicherungsbei-
träge der Arbeitnehmer ihrer Auftragnehmer wie selbstschuldnerische Bürgen haften. Das Ge-
setz dient der Umsetzung von Punkt I.6. „Faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt“ der Koaliti-
onsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 20. Oktober1998 durch die
Einführung einer Generalunternehmerhaftung und der am 6. April 2001 vom Deutschen Bun-
destag angenommene Entschließung „Eckpunkte zur Verbesserung der Bekämpfung illegaler
Beschäftigung und Schwarzarbeit“ (BT-Drs. 14/5270).

Durch diese verschiedenen Maßnahmen, die einerseits die Verfolgung von illegaler Beschäfti-
gung und Leistungsmissbrauch erleichtern, andererseits vorbeugend oder abschreckend wir-
ken, werden die illegale Beschäftigung und der Leistungsmissbrauch wirksamer als bisher ein-
gedämmt und die Selbstregulierungskräfte der Wirtschaft gestärkt.
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B. Lösung

Ergänzungen in mehreren Gesetzen

C. Alternativen

keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Durch die verbesserte Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmiss-
brauchs dürften nicht quantifizierbare Mehreinnahmen (zusätzliche Sozialabgaben und
Steuereinnahmen) für die öffentlichen Haushalte entstehen.

2. Vollzugsaufwand

Durch die Gesetzesänderungen, insbesondere die Übertragung von zusätzlichen Aufgaben
im Rahmen von Ermittlungsverfahren, dürften geringe Mehrkosten bei der Bundesanstalt für
Arbeit und den Behörden der Zollverwaltung entstehen, die aber unter den zu erwartenden
Mehreinnahmen liegen dürften. Im Bereich der Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post können Mehrausgaben zwischen 74.100 und 300.100 DM, je nach Zahl der Aus-
kunftsersuchen der für die Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständigen Landesbehörden,
entstehen.

Die Möglichkeit zur Einrichtung besonderer Abteilungen und die Erweiterung der Zuständig-
keit der Wirtschaftstrafkammern bei den Strafgerichten könnten zu Mehrkosten im Justizbe-
reich führen. Da durch die Einrichtung dieser Fachabteilungen und die Erweiterung der Zu-
ständigkeit der Wirtschaftsstrafkammern aber andere Abteilungen und Kammern entlastet
werden, dürften die Mehrkosten nicht erheblich sein.

E. Sonstige Kosten und Auswirkungen
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Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen sind
nicht zu erwarten.

Durch die verbesserte Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und durch die Einführung ei-
ner Haftung der gewerblichen Auftraggeber im Baugewerbe für die Sozialversicherungsbei-
träge der Arbeitnehmer ihrer Nachunternehmer könnte es zu einem geringfügigen Anstieg
der Baukosten kommen. Auswirkungen auf das Preisniveau und das Verbraucherpreisniveau
sind jedoch nicht zu erwarten.

Negative Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern dürften durch den
Gesetzentwurf nicht entstehen.
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Entwurf
eines Gesetzes

zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1
Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 2
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 3
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 4
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 5
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 6
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 7
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

Artikel 8
Änderung des Strafgesetzbuches

Artikel 9
Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung von Schwarzarbeit
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Artikel 10
Änderung der Abgabenordnung

Artikel 11
Änderung der Gewerbeordnung

Artikel 12
Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Artikel 13
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Artikel 14
Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung

Artikel 15
Änderung der Arbeitsgenehmigungsverordnung

Artikel 16
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Artikel 17
Weitere Änderungen in Bezug auf die Einführung des Euro

Artikel 18
Inkrafttreten
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Artikel 1
Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

In § 35 Abs. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil -, vom 11. Dezember
1975 (BGBl. I S. 3015) zuletzt geändert durch ..., wird das Wort „Hauptzollämter“ durch die
Wörter „Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März
1997, BGBl. I S. 594, 595), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird aufgehoben

b) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden Nummern 3 und 4.

2. In § 304 werden jeweils die Wörter „Arbeits- und die Hauptzollämter“ durch die Wörter „Ar-
beitsämter und die Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

3. § 305 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Zur Durchführung des § 304 Abs. 1 sind die Arbeitsämter und die Behörden der Zollverwal-
tung sowie die sie unterstützenden Behörden berechtigt, Grundstücke und Geschäftsräume
des Arbeitgebers während der Geschäftszeit zu betreten und dort Einsicht in die Lohn-, Mel-
deunterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen zu nehmen, aus
denen Umfang, Art und Dauer von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen oder abgeleitet
werden können.“

b) In Absatz 1 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „Arbeits- und Hauptzollämter“ durch
die Wörter „Arbeitsämter und die Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

4. § 306 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 1 werden die Wörter „Arbeits- und Hauptzollämtern“ durch die Wörter „Arbeits-
ämtern und den Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Arbeits- oder Hauptzollämter“ durch die Wörter „Arbeits-
ämter oder der Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

5. § 307 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Zusammenarbeit mit den Behörden der Zollverwaltung“

b) Das Wort „Hauptzollämter“ wird jeweils durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“
ersetzt.

c) § 307 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Behörden der Zollverwaltung und ihre Beamten haben bei der Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem der in § 304 Abs.
1 genannten Prüfungsgegenstände stehen, dieselben Rechte und Pflichten wie die Behör-
den und Beamten des Polizeidienstes nach den Vorschriften der Strafprozessordnung und
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten; ihre Beamten sind Hilfsbeamte der Staatsanwalt-
schaft.“

6. § 308 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die in § 304 genannten Behörden sind berechtigt, die für Prüfungen erforderlichen Daten
einschließlich personenbezogener Daten und die Ergebnisse der Prüfung einander zu über-
mitteln. Andere Behörden, die die Arbeitsämter und die Behörden der Zollverwaltung bei ih-
ren Prüfungen unterstützen, dürfen die für Prüfungen erforderlichen Daten erheben und an
die zuständigen Stellen übermitteln. Die Arbeitsämter und die Behörden der Zollverwaltung
dürfen Daten, die für die Prüfung nach § 304 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich sind, auch den Behör-
den nach Satz 2 übermitteln. Die in § 304 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Behörden
sowie die Strafverfolgungsbehörden und deren Zentralstellen übermitteln einander die für die
Verhütung und Verfolgung von Straftaten nach § 307 Abs. 2 erforderlichen Informationen.
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Den Strafverfolgungsbehörden und deren Zentralstellen dürfen personenbezogene Daten
nur übermittelt werden, sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten für
die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten nach § 307 Abs. 2 erforderlich sind. Die
Strafverfolgungsbehörden und deren Zentralstellen dürfen personenbezogene Daten nur
übermitteln, soweit diese Daten aus Sicht der übermittelnden Stelle für Zwecke der Straf-
verfolgung durch die in § 304 Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Behörden erforderlich
sind; für die Verfolgung von Straftaten nach § 307 Abs. 2 dürfen personenbezogene Daten
nur auf Ersuchen im Einzelfall übermittelt werden.“

b) In Absatz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „Arbeits- und Hauptzollämter“ durch die
Wörter „Arbeitsämter und die Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, 8, 9 und 12“ durch die
Angabe § 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3, 8, 9 und 12“ ersetzt.

7. § 392 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 und 3 werden jeweils nach dem Wort „Gemeinden“ die Wörter „und Gemeinde-
verbände“ eingefügt.

b) In Satz 5 werden die Wörter „ihrer Verbände“ durch die Wörter „der Gemeindeverbände“
ersetzt.

8. § 404 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die bisherige Nummer 5 wird die neue Nummer 1.

bb) Die neue Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 1. entgegen § 43 Abs. 4 oder § 287 Abs. 3 sich die dort genannte Gebühr oder den ge-
nannten Aufwendungsersatz erstatten lässt,“

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 4 werden die neuen Nummern 2 bis 5.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
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aa) Die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 2“ wird durch die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 3“ er-
setzt.

bb) Das Wort „fünfhunderttausend“ wird durch die Wörter „einer Million“ersetzt.

cc) Die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 4 bis 9“ wird durch die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 1,
5 bis 9“ ersetzt.

dd) Die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 1, 3“ wird durch die Angabe „des Absatzes 2 Nr. 2, 4“
ersetzt.

9. § 405 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Hauptzollämter“ wird jeweils durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“
ersetzt.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Bundesanstalt führt bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und
Straftaten im Bereich der § 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 bis 5, 17 bis 26, § 406 Abs. 1 Nr. 3,
Abs. 2, § 407 und der §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz die Bezeichnung „Arbeitsmarktinspektion für die
Bekämpfung illegaler Beschäftigung (Arbeitsmarktinspektion)“.

c) In Absatz 5 wird die Angabe „ Abs. 2 Nr. 2 und 4 bis 20“ durch die Angabe „Abs. 2 Nr. 1, 3
und 5 bis 20“ ersetzt.

10. In § 406 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 404 Abs. 2 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 404 Abs.
2 Nr. 3“ ersetzt.

11. § 407 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Angabe „ § 404 Abs. 2 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 404 Abs. 2 Nr.
3“ ersetzt,  das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ und das Wort „dreißig“ durch das Wort
„vierzehn“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 404 Abs. 2 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 404 Abs. 2 Nr. 3“
ersetzt.
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Artikel 3
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - (Ar-
tikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch ..., wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift zum Sechsten Abschnitt wird die Angabe „ , Meldungen“ gestrichen.

b) Im Sechsten Abschnitt wird der Zweite Titel aufgehoben, der Dritte Titel wird Zweiter
Titel.

c) Nach der Angabe zu § 115 wird folgende Angabe angefügt: „§ 116 Löschung der beson-
deren Datei der Datenstelle der Rentenversicherung“

2. In § 14 wird dem Absatz 2 folgender Satz angefügt:

„Sind bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung
und zur Arbeitsförderung nicht gezahlt worden, gilt ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart.“

3. In § 28a wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle unverzüglich am Tag des Beschäftigungsbeginns
eine Meldung zu erstatten, wenn der Beschäftigte zu diesem Zeitpunkt den Sozialversiche-
rungsausweis nicht vorgelegt hat. Diese Meldung ist gesondert zu kennzeichnen und gilt als
Meldung nach Absatz 1 Nr. 1.“

4. In § 28e wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Ein Unternehmer des Baugewerbes, der einen anderen Unternehmer mit der Erbrin-
gung von Bauleistungen im Sinne des § 211 Abs. 1 des Dritten Buches beauftragt, haftet für
die Erfüllung der Zahlungspflicht dieses Unternehmers, eines von diesem eingesetzten
Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauf-
tragten Verleihers wie ein selbstschuldnerischer Bürge; es sei denn, er weist nach, dass er
aufgrund sorgfältiger Prüfung ohne eigenes Verschulden davon ausgehen konnte, dass die-



- 11 -

- 12 -

ser Unternehmer, ein von diesem eingesetzter Nachunternehmer oder ein von dem Unter-
nehmer oder einem Nachunternehmer beauftragter Verleiher seine Zahlungspflicht erfüllt.
Dies gilt entsprechend für die vom Nachunternehmer gegenüber ausländischen Sozialver-
sicherungsträgern abzuführenden Beiträge. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

5. In § 28f wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Bei der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe hat der Unter-
nehmer die Lohnunterlagen und die Beitragsabrechnung so zu gestalten, dass eine Zuord-
nung des Arbeitsentgelts und des darauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrags zu
dem jeweiligen Dienst- oder Werkvertrag für den Fall der Haftung nach § 28e Abs. 3a
möglich ist.“

6. Dem § 28h wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Bei Meldungen nach § 28a Abs. 3a muss die Einzugsstelle den zuständigen Leistungs-
träger über die Nichtvorlage des Sozialversicherungsausweises informieren und die ihr be-
kannten, zur Beurteilung der Berechtigung eines weiteren Leistungsbezugs erforderlichen
Daten übermitteln.“

7. Dem § 28o Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Bei Meldungen nach § 28a Abs. 3a hat der Beschäftigte auf Verlangen der Einzugsstelle
unverzüglich Auskunft über die Art einer Leistung nach § 100 Abs. 1 und den zuständigen
Leistungsträger zu erteilen; § 98 Abs. 2 Satz 2 Zehntes Buch gilt entsprechend.“

8. In der Überschrift des Sechsten Abschnitts werden das Komma und die Angabe „Meldungen“
gestrichen.

9.  In § 95 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Hauptzollämter“ durch die Wörter „Behörden der Zoll-
verwaltung“ ersetzt und es werden die Wörter „, über die Kontrollmeldung (§ 102), über die
Sofortmeldung (§ 103)" gestrichen.

10. In § 96 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „ § 28i Abs. 1“ durch die Angabe „§ 28i“ ersetzt.

11. In § 99 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Schaustellergewerbe“ ein Komma und die
Wörter „bei Unternehmen der Forstwirtschaft“ eingefügt und die Angabe „§ 107 Absatz 1 und
2“ wird durch die Angabe „ § 304 des Dritten Buches“ ersetzt.
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12. Der Zweite Titel des Sechsten Abschnitts wird aufgehoben, der Dritte Titel wird Zweiter Titel.

13. § 107 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 28a, 99, 102 und 103“ durch die Angabe „ §§ 28a und 99“
ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 103“ durch die Angabe „§ 28a Abs. 3a“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird die Angabe „den §§ 102 und 103“ durch die Angabe „§ 28a Abs. 3a“ er-
setzt.

14. In § 108 wird die Angabe „§ 102“ durch die Angabe „§ 28a Abs. 3a“ ersetzt.

15. In § 109 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Die Regelungen des Zweiten Titels dieses Ab-
schnitts gelten“ durch die Angabe „§ 28a Abs. 3a gilt “ ersetzt und Satz 2 aufgehoben.

16. § 111 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „ , § 103 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder 2 in Verbindung
mit § 102 Abs. 1 Satz 5 “gestrichen.

bb) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a eingefügt:

„3a. entgegen § 28f Abs. 1a eine Lohnunterlage oder eine Beitragsabrechnung nicht oder
nicht richtig gestaltet.“

cc)  Die bisherige Nummer 3a wird die neue Nummer 3b.

dd)  In Nummer 8 wird die Angabe „oder § 106 Nr. 3, 5 oder 7“ gestrichen.

b) In Absatz 4 werden die Wörter „in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 7“ durch die Wörter „in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 7“ ersetzt.

17. § 112 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
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a) In Nummer 4a wird die Angabe „ § 111 Abs. 1 Nr. 3 und 3a“ durch die Angabe „ § 111
Abs. 1 Nr. 3 bis 3b“ ersetzt.

b) In Nummer 4b wird die Angabe „§ 111 Abs. 1 Nr. 3 und 3a“ durch die Angabe „§ 111 Abs.
1 Nr. 3 und 3b“ ersetzt.

18. In § 113 Satz 1 wird das Wort „Hauptzollämter“ durch die Wörter „Behörden der Zollverwal-
tung“ ersetzt.

19. Nach § 115 wird folgender § 116 eingefügt:

„§ 116
Löschung der besonderen Datei der Datenstelle der Rentenversicherung

Die Datenstelle der Rentenversicherungsträger löscht am 2. Januar 2004 die in der be-
sonderen Datei gespeicherten Meldungen nach § 104 in der am 31. März 1999 gelten-
den Fassung.“

Artikel 4
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

In § 306 Abs. 1 Satz 1 des  Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversiche-
rung- vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert durch ..., wird das Wort
„Hauptzollämtern“ durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

In § 321 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1
des Gesetzes vom 18. Dezember.1989, BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337), zuletzt geändert
durch ...., wird das Wort „Hauptzollämtern“ durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“ er-
setzt.

Artikel 6
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel I des Gesetzes
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:
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1. In § 150 Abs. 3 werden nach dem Wort „Buches“  die Wörter „und für die Beitragshaftung bei
der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe gilt § 28e Abs. 3a des
Vierten Buches“ eingefügt.

2. § 165 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„Die Unternehmer haben über die den Angaben nach den Absätzen 1 und 2 zugrundeliegen-
den Tatsachen Aufzeichnungen zu führen; bei der Ausführung eines Dienst- oder Werkver-
trages im Baugewerbe hat der Unternehmer jeweils gesonderte Aufzeichnungen so zu füh-
ren, dass eine Zuordnung der Arbeitsentgelte und der geleisteten Arbeitsstunden der Versi-
cherten zu dem jeweiligen Dienst- oder Werkvertrag für den Fall einer Haftung nach § 150
Abs. 3 gewährleistet ist. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre lang aufzubewah-
ren.“

Artikel 7
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I
S. 1077), zuletzt geändert durch ...., wird wie folgt geändert:

1. Nach § 26 wird folgender § 26 a eingefügt:

„§26 a

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einer besonderen Abtei-
lung eines Amtsgerichts die Straftaten nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch, des Betruges in Fällen des Bezuges von Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch und nach § 266 a Strafgesetzbuch zuzuweisen.

2.  In § 74c nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7  eingefügt:
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7. nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch, des
Betruges in Fällen des Bezuges von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch und nach
§ 266a Strafgesetzbuch.

Artikel 8
Änderung des Strafgesetzbuches

§ 266a des Strafgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBl. I  S. 3322), das zuletzt durch das Gesetz vom .... geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur  Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon ob Arbeitsentgelt entrichtet worden ist,
vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

b) In Absatz 3 werden die Wörter „oder zur Bundesanstalt für Arbeit“ durch die Wörter „ein-
schließlich der Arbeitsförderung“ ersetzt.

c) nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter in Fällen des Absatzes 1

1. aus grobem Eigennutz  in großem Ausmaß Beiträge vorenthält,

2. unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Beiträge vorenthält,
oder

3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung miss-
braucht.“

d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5 und 6.

Artikel 9
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Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung von Schwarzarbeit

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
Februar 1995 (BGBl. I S. 165), zuletzt geändert durch....., wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird das Wort „zweihunderttausend“ durch das Wort „fünfhunderttausend“ er-
setzt.

2. In § 2 Abs. 2 wird das Wort „zweihunderttausend“ durch das Wort „fünfhunderttausend“ er-
setzt.

3. § 3 Abs. 1 Nr. 7 wird wie folgt gefasst.

„7. den Behörden der Zollverwaltung;“

4. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

"Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1

können die dafür nach Landesrecht zuständigen Behörden über zentrale Abfra-

gestellen in entsprechender Anwendung des § 90 Abs. 3 und 4 des Telekom-

munikationsgesetzes Auskunft über Namen und Anschrift des Anschlussinha-

bers einholen."

5.§ 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5
Ausschluss von öffentlichen Aufträgen

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Bauauftrag der in § 98 Nr. 1 bis 3 und
Nr. 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber wer-
den Bewerber bis zu einer Dauer von vier Jahren ausgeschlossen, die

1. nach § 2 oder wegen illegaler Beschäftigung (§ 404 Abs. 1 Nr. 2 Nr. 3, §§ 406, 407 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder Artikel 1 §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) oder
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2. nach § 266a Abs. 1,2 und 4 des Strafgesetzbuches
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert
Euro belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- oder
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel
an einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht.

Die für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Behörden nach Satz 1 Nr. 1 und 2 dürfen den
Vergabestellen auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. Öffentliche Auftraggeber
nach Satz 1 fordern bei Bauaufträgen Auskünfte des Bundeszentralregisters nach § 30 Abs. 5,
§ 31 des Bundeszentralregistergesetzes und Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach §
150a der Gewerbeordnung über rechtskräftige Bußgeltentscheidungen wegen einer in Satz 1
genannten Straftat oder Ordnungswidrigkeit an.

(2) Auftraggeber nach Absatz 1 Satz 1 müssen bei Bauaufträgen die Möglichkeit der Auflösung
des Vertrages vorsehen, wenn der Vertragspartner eine Verfehlung nach Absatz 1 Satz 1 oder
Satz 2 begangen hat.“

Artikel 10
Änderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S.
613, 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge und
Steuerbeträge an Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich der Religionsgemein-
schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, zur Festsetzung von solchen Abga-
ben mitzuteilen, die an diese Besteuerungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder Steuerbeträge
anknüpfen. Die Mitteilungspflicht besteht nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden wäre.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, die nach § 30 geschützten Verhältnisse des Betroffe-
nen den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung, der Bundesanstalt für Arbeit und der
Künstlersozialkasse mitzuteilen, soweit die Kenntnis dieser Verhältnisse für die Feststellung der
Versicherungspflicht oder die Festsetzung von Beiträgen einschließlich der Künstlersozialab-
gabe erforderlich ist oder der Betroffene einen Antrag auf Mitteilung stellt. Die Mitteilungspflicht
besteht nicht, soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden
wäre.“

2. § 31a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1  wird wie folgt gefasst:

„Die Finanzbehörden sind verpflichtet, die nach § 30 geschützten Verhältnisse des Betroffenen
den für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung zuständigen Behörden mitzuteilen, soweit die
Kenntnis dieser Verhältnisse für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
erforderlich ist.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, die nach § 30  geschützten Verhältnisse den nach
Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen mitzuteilen, soweit die Kenntnis dieser Verhält-
nisse für die Prüfung der Voraussetzungen der Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Er-
stattung, Weitergewährung oder das Belassen einer Leistung aus öffentlichen Mitteln erforder-
lich ist oder der Betroffene einen Antrag auf Mitteilung stellt. Die Mitteilungspflicht besteht nicht,
soweit deren Erfüllung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre.“

 Artikel 11
Änderung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S.
202), zuletzt geändert durch ...., wird wie folgt geändert:

1. § 139b Absatz 8 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. den Behörden der Zollverwaltung,“
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2. § 150a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 Buchstabe b) wird die Abgabe „§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2“ durch die Angabe
 „§ 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 3“ ersetzt.

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt:

„ 4. die Vorbereitung von vergaberechtlichen Entscheidungen über rechtskräftige Bußgeldent-
scheidungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und
§ 5 Abs. 1 oder 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes,“

Artikel 12
Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 26. Februar 1996 (BGBl. I S. 227), zuletzt geändert
durch ..., wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 wird das Wort „Hauptzollämter“ durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“
ersetzt.

2. In § 3 Abs. 4 wird jeweils das Wort „Hauptzollämtern“ durch die Wörter „Behörden der Zoll-
verwaltung“ ersetzt.

3. In § 5 Abs. 6 wird das Wort „Hauptzollämter“ durch die Wörter „Behörden der Zollverwaltung“
ersetzt.

4. In § 6 wird nach dem Satz 3 folgender Satz 4 angefügt:

„Die Vergabestelle fordert im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Gewerbezentralregister  Auskünfte
über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 5 Abs. 1
oder 2 an.“

Artikel 13
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
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Das Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158),
zuletzt geändert durch..... ,wird wie folgt geändert:

1. In § 11 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausge-
schlossen.“

2. In § 15a Abs. 2 Nr. 1 werden das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ und das Wort „dreißig“
durch das Wort „vierzehn“ ersetzt.

3. In § 16 Abs. 2 wird das Wort „fünfhunderttausend“ durch die Wörter „einer Million“ ersetzt.

4. § 18 Abs. 1 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. den Behörden der Zollverwaltung,“

Artikel 14
Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung

Die Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (Artikel I der Verordnung zur Neuregelung
des Meldeverfahrens in der Sozialversicherung vom 10. Februar 1998, BGBl. I S. 343), zuletzt
geändert durch....., wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „ , 102 und 103“ gestrichen.

2. In § 6 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:

„Legt der Beschäftigte seinen Sozialversicherungsausweis bei Beginn des Beschäftigungs-
verhältnisses nicht vor, ist unverzüglich am Tag des Beschäftigungsbeginns eine gesondert
gekennzeichnete Anmeldung zu erstatten.“

3. § 7 wird aufgehoben.

4. In § 33 Abs. 5 wird Satz 2 aufgehoben.

Artikel 15
Änderung der Arbeitsgenehmigungsverordnung
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In § 6 Abs. 2 Nr. 1 der Arbeitsgenehmigungsverordnung vom 17. September 1998 (BGBl. I S.
2899), zuletzt geändert durch ..., wird die Angabe „§ 404 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 bis 13“
durch die Angabe „ § 404 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr.1 oder 3 bis 13“ ersetzt.

Artikel 16
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 15 und 16 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverordnung können auf
Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert werden.

Artikel 17
Weitere Änderungen in Bezug auf die Einführung des Euro

1. Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung- (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März
1997, BGBl. I 594, 595), zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird wie folgt geän-
dert:

In § 404 Abs. 3 werden die Wörter „eine Million Deutsche Mark“  durch die Wörter „fünfhun-
derttausend Euro“ ersetzt.

2. Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom
06. Februar 1995 (BGBl. I S. 165), zuletzt geändert durch Artikel 10 dieses Gesetzes, wird wie
folgt geändert:

a) In § 1 Abs. 2 werden die Wörter „fünfhunderttausend Deutsche Mark“ durch die Wörter
„zweihundertfünfzigtausend Euro“ ersetzt.

b) In § 2 Abs. 2 werden die Wörter “fünfhunderttausend Deutsche Mark“ durch die Wörter
„zweihundertfünfzigtausend Euro“ ersetzt.

3. Das Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S.
158), zuletzt geändert durch Artikel 14 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:



- 22 -

- 23 -

In § 16 Abs. 2 werden die Wörter „eine Million Deutsche Mark“ durch die Wörter „fünfhundert-
tausend Euro“ ersetzt.

4. Das Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie zur Änderung anderer
Vorschriften (4. Euro-Einführungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.Dezember 2000 (BGBl I S. 1983), zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:

a) Artikel 3 Nr. 15 erster Spiegelstrich wird aufgehoben.

b) Artikel 25 Nr. 1 und 2 wird aufgehoben.

c) Artikel 41 zweiter Spiegelstrich wird aufgehoben.

Artikel 18
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ....... in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch schädigen im erheblichen Maße die Volkswirt-
schaft. Durch den unfairen Wettbewerb werden viele Unternehmen in ihrem Bestand bedroht.
Sie können im Preiskampf gegen die oft erheblich preiswerteren illegalen Anbieter nicht beste-
hen. Diese Wettbewerbsverzerrung zwischen legaler und illegaler Arbeit führt zum Verlust von
legalen Arbeitsplätzen bzw. verhindert die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Zusätzlich
müssen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit ihren Sozialbeiträgen die Ausfälle ausgleichen,
die durch illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch entstehen und werden so nochmals
belastet. So führten im Jahr 2000 jeweils 10.000 verlorene Arbeitsplätze schätzungsweise zu
Beitragsausfällen in der Sozialversicherung von rd. 221 Mio. DM und Lohnsteuerausfällen in
Höhe von rd. 91 Mio. DM. Im Jahre 2000 hat die Bundesanstalt für Arbeit wegen illegaler Be-
schäftigung und Leistungsmissbrauch insgesamt   339.705 Bußgeldverfahren durchgeführt, in
157.532 Fällen Bußgeldbescheide mit einer Summe von  308,95 Mio. DM verhängt und über
66.000 Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben, wenn illegale Beschäftigung von
Empfängern von Sozialleistungen mit Betrug verbunden war. Die Dunkelziffer liegt erheblich
höher.
Der vorliegende Gesetzentwurf hat das Ziel, durch Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen die
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs zu verbessern und ihre
sozialschädlichen Folgen zu mindern. Er setzt mit dem vorgesehenen gesetzlichen Regelungen
die Entschließung des Deutschen Bundestages vom 6. April 2001 „Eckpunkte zur Verbesse-
rung der Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit“ (BT-Drs. 14/5270) um und be-
rücksichtigt zwei Entschließungen des Bundesrates (Entschließung zur Wiederherstellung der
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt vom 19. März 1999, BR-Drs 798/98-Beschluss und Entschlie-
ßung zur Verbesserung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung vom
29. September 2000, BR-Drs. 396/00-Beschluss), in denen der Bundesrat die Bundesregierung
ebenfalls zu verstärkter Bekämpfung illegaler Beschäftigung aufgefordert hat.

Ein Teil der Regelungen soll die Verfolgung durch die Behörden erleichtern, insbesondere die
Zusammenarbeit verbessern. Die illegale Beschäftigung ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl
von verschiedenen Ordnungswidrigkeitentatbeständen oder Straftaten, von Verstößen gegen
das Arbeitnehmerüberlassungsrecht bis hin zu Verstößen gegen das Steuerrecht oder zum
Leistungsmissbrauch. Die mit der Durchführung der gesetzlichen Vorschriften befassten  Be-
hörden haben sich an der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zu beteiligen. Der neue §
308 Abs. 1 SGB III ermöglicht den Behörden, die das Recht zu Überprüfungen haben und mit
den zuständigen Behörden bei der Verfolgung von illegaler Beschäftigung und Leistungsmiss-
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brauch zusammenarbeiten, diese besser zu unterstützen. Auch die Ahndung von strafrechtli-
chen Verstößen auf diesem Gebiet soll verbessert werden. Dies geschieht dadurch, dass die
Arbeitsmarktstraftaten den Wirtschaftsstrafkammern zugewiesen und die Länder ermächtigt
werden, bei den Amtsgerichten besondere Abteilungen für Arbeitsmarktstraftaten einzurichten,
da die Straftaten gegen den Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Vielfältigkeit spezielle Kenntnisse bei
den Strafgerichten erfordern und eine große Zahl von Fällen vorliegt.
Neben einer Verbesserung der Verfolgungsmöglichkeiten werden aber auch die Sanktionen bei
Verstößen erheblich erhöht. Illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch werden vielfach
noch als Kavaliersdelikte missverstanden. Die Verschärfung der Sanktionen bringt die beson-
dere Sozialschädlichkeit dieses Verhaltens zum Ausdruck. Außerdem wird durch die Ver-
schärfung der Sanktionen eine Erhöhung der Abschreckungswirkung beabsichtigt. Den erhebli-
chen Gewinnchancen bei illegaler Beschäftigung muss auch ein entsprechendes Risiko gegen-
übergestellt werden. Insbesondere die Möglichkeit eines Ausschlusses von öffentlichen Aufträ-
gen für bis zu vier Jahre soll Unternehmer davon abschrecken, sich illegaler Praktiken zu be-
dienen.

Schließlich werden im besonders von illegaler Beschäftigung betroffenen Baubereich auch die
gewerblichen Unternehmer in die Verantwortung genommen. Sie müssen in Zukunft für die So-
zialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer ihrer Nachunternehmer wie selbstschuldnerische
Bürgen haften. Durch diese Vorschriften werden die Unternehmer veranlasst, bei der Auswahl
ihrer Nachunternehmer zu prüfen, ob diese sich illegaler Praktiken bedienen, anstatt wie bisher
oftmals trotz eindeutiger Indizien für das Vorliegen von illegaler Beschäftigung, z.B. unrealisti-
scher Preiskalkulation, die Augen zu verschließen. Die Einführung dieser Generalunterneh-
merhaftung ist auch in Punkt I.6. „Faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt“ der Koalitionsver-
einbarung zwischen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 20. Oktober1998 vorgesehen.

Das bisherige System der Sofort- und Kontrollmeldungen durch die Arbeitgeber bei Nichtvor-
lage eines Sozialversicherungsausweises hat sich in der Praxis für den Arbeitgeber und für den
eigentlichen Zweck der wirksamen Kontrolle eines Leistungsmissbrauches als zu umständlich
herausgestellt. Durch die Verpflichtung des Arbeitgebers, bei Nichtvorlage eines Sozialversiche-
rungsausweises unverzüglich eine Anmeldung vornehmen zu müssen, soll erreicht werden,
dass die Arbeitgeber auf die Vorlage des Sozialversicherungsausweises drängen und dass bei
einer Erstanmeldung unverzüglich die Vergabe eines Ausweises und der Sozialversicherungs-
nummer erfolgt. Das führt zur Arbeitserleichterung auch beim Arbeitgeber und bewirkt, dass in
den Fällen der Nichtvorlage eines Sozialversicherungsausweises unverzüglich durch die An-
meldung die Daten bei den Einzugsstellen und der Bundesanstalt für Arbeit vorliegen, so dass
eine zeitnahe Prüfung möglich wird. Darüber hinaus entfällt durch diese Neuregelung ein Mel-
degrund: Das trägt zur Entlastung der Arbeitgeber bei.
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Mit den vorgesehenen Regelungen wird von der konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1, 11 und 12 GG Gebrauch gemacht. Die Regelungen im Jus-
tizbereich beruhen auf der Gesetzgebungskompetenz in Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Für die Än-
derungen in der Gewerbeordnung besteht eine Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 Abs. 1
Nr. 11 GG. Die Änderungen im Sozialgesetzbuch und im Arbeitsrecht gehen auf Art. 74 Abs. 1
Nr. 12 GG zurück. Für die Änderungen der Abgabenordnung ergibt sich die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 105 Abs. 2 GG. Eine bundesgesetzliche Regelung
ist gemäß Art. 72 Abs. 2 GG erforderlich, da die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung ein
bundesweites Problem darstellt, dem nicht durch einzelnen föderale Regelungen begegnet
werden kann, zumal illegale Beschäftigung oft Ländergrenzen überschreitet. Wie in der ge-
nannten Entschließung des Deutschen Bundestages vom 6. April 2001 dargelegt, sind Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Bekämpfung illegaler Beschäftigung dringend erforderlich. Die ille-
gale Beschäftigung und Schwarzarbeit gefährden die sozialen Sicherungssysteme, beeinträch-
tigen den Wettbewerb und untergraben die Handlungsfähigkeit des Staates.

Es liegt im Wesen der illegalen Beschäftigung, dass sie heimlich vorgenommen wird. Es ist da-
her nicht möglich, genauere Aussagen zum Umfang zu treffen, oder Statistiken über den Um-
fang der illegalen Beschäftigung zu erstellen. In den vergangenen zehn Jahren hat es aber
nach der Aussage von Experten einen dramatischen Anstieg der illegalen Beschäftigung und
Schwarzarbeit gegeben.

Es hat zudem eine Professionalisierung im Bereich der Organisation der illegalen Beschäfti-
gung stattgefunden. Dies bestätigt der Neunte Bericht der Bundesregierung über Erfahrungen
bei der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes -AÜG- sowie über die Auswirkun-
gen des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, (BT-Drs. 14/4220 vom 4.Oktober 2000,
u.a. S. 44, 49, 60, 74). Dem Anstieg der illegalen Beschäftigung und der Verfeinerung der Me-
thoden kann nur mit verbesserten bundesweiten Möglichkeiten der Bekämpfung illegaler Be-
schäftigung begegnet werden. Die Regelungen in dem Gesetzentwurf dienen somit der finan-
ziellen Stabilität der Sozialversicherungsträger und der Wiederherstellung der Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt. Außerdem dienen sie der Sicherung von Beschäftigung und der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch)

Statt der Bezeichnung „Hauptzollämter“ heißt es nunmehr „Behörden der Zollverwaltung“, um
deutlich zu machen, dass z.B. auch die Informations- und Koordinationszentrale zur Bekämp-
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fung illegaler Beschäftigung durch die Zollverwaltung (InKo-BillBZ) bei der Oberfinanzdirektion
Köln die Rechte hat, die den Hauptzollämtern bei der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung
zustehen. Die InKo-BillBZ nimmt bereits heute wichtige Informations- und Koordinierungsaufga-
ben für die im Bereich der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung eingesetzten Beamten
wahr.

Die Aufgaben dieser Stelle können nach Inkrafttreten der Vorschrift weiter ausgebaut werden.
Die InKo-BillBZ soll die bundesweite Ermittlungstätigkeit der Hauptzollämter initiieren, unterstüt-
zen und koordinieren. In schwerwiegenden Einzelfällen von überregionaler Bedeutung kann sie
nach entsprechender Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft auch die Einsatzleitung
(SoKo-Leitung) übernehmen. Deshalb müssen auch den Beamten der InKo-BillBZ die erwei-
terten Befugnisse übertragen werden.

Zu Artikel 2 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 3)

Folgeänderung auf Grund der Aufhebung der Vorschriften zum Eingliederungsvertrag durch das
Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente - Job-AQTIV-Gesetz vom .... (BGBl
I .... S. ...)

Zu Nummer 2 (§ 304)

Siehe oben zu Artikel 1

Zu Nummer 3 (§ 305)

Zu Buchstabe a

Im Hinblick auf eine noch effektivere Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leis-
tungsmissbrauchs müssen die zuständigen Stellen alle zur Durchführung einer ordnungsgemä-
ßen Prüfung erforderlichen Unterlagen einsehen können. Das bisherige Einsichtsrecht in „ver-
gleichbare Unterlagen“ hat in der Praxis wegen der Unschärfe des Begriffs zu Schwierigkeiten
geführt, da Arbeitgeber die Vergleichbarkeit der genannten Unterlagen häufig bestritten und in
der Folge nicht zur Verfügung stellen wollten.

Zu Buchstabe b
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Siehe oben zu Artikel 1

Zu Nummer 4 (§ 306)

Siehe oben zu Artikel 1.

Zu Nummer 5 ( § 307)

Zu Buchstabe a und b

Siehe oben zu Artikel 1.

Zu Buchstabe c

Die Beamten der Hauptzollämter haben nach derzeitiger Rechtslage die Aufgaben und Befug-
nis, Straftaten im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch zu er-
forschen, aufzudecken und zu ermitteln, soweit sich Verdachtsgründe in einem Prüfverfahren
ergeben (§ 307 Abs. 2). Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung führen die Beamten bereits
heute die erforderlichen Beweissicherungsmaßnahmen und Anschlussermittlungen durch.
Durch eine Erweiterung der bisherigen Regelung, d.h. den Verzicht auf die Einschränkung des
§ 307 Abs. 2 („im Rahmen der Prüfungen“) wird sichergestellt, dass

- die zuständigen Staatsanwaltschaften im erforderlichen Umfang auf die Behörden der Zoll-
verwaltung als Ermittlungsbehörde in Fällen illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch
zurückgreifen können.

- auch Zusammenarbeitsbehörden, die im Rahmen Ihrer Prüfungen auf Straftaten im Zusam-
menhang mit illegaler Beschäftigung stoßen, die Behörden der Zollverwaltung zur Durchführung
des Ermittlungsverfahrens einschalten können und

- die Behörden der Zollverwaltung bei entsprechender Hinweislage Ermittlungsmaßnahmen
treffen können, ohne dass zuvor ein Prüfverfahren durchgeführt sein muss.

Die Erweiterung des § 307 soll nicht zu einer uneingeschränkten und alleinigen Verfolgungszu-

ständigkeit der Zollverwaltung führen, sie lässt die Zuständigkeiten der sonstigen Strafverfol-

gungsbehörden unberührt. Der vorgeschlagene § 307 Abs. 2 beschränkt deshalb die Ermitt-

lungskompetenz auf Tatbestände, die in § 304 Abs. 1 genannt sind. Über § 107 Abs. 1 Satz 2

SGB IV erstreckt sich die strafrechtliche Verfolgungsbefugnis der Behörden der Zollverwaltung

nach § 307 Abs. 2 (neu) auch auf den Prüfgegenstand der Einhaltung von Meldepflichten zur
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Sozialversicherung (§ 107 Abs. 1 Satz 1 SGB IV). Die Verweisung eröffnet die strafrechtliche

Verfolgung der Beitragsvorenthaltung nach § 266 a StGB.

Die Erweiterung auf „Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten, die in unmittelbarem Zusam-

menhang mit einem der in § 304 Abs. 1 genannten Prüfgegenstände stehen“ ist erforderlich, um

insbesondere Beweissicherungsmaßnahmen und erste Ermittlungen im Bereich der Verfolgung

von Straftaten aufzunehmen, die regelmäßig mit der illegaler Beschäftigung einhergehen. Bei-

spielhaft sind hier Verstöße gegen das Ausländergesetz zu nennen. Hierbei haben die Behör-

den das Recht, erste Anordnungen zu treffen. Nach dem ersten Zugriff ist die Sache aber an

die zuständige Strafverfolgungsbehörde abzugeben.

Zu Nummer 6 (§ 308 Abs. 1)

Zu Buchstabe a

Bei der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch entstehen immer
wieder Probleme durch die Beschränkungen, denen die Behörden bei ihrer Zusammenarbeit
ausgesetzt sind. Die Vorschrift erleichtert in Zukunft den Behörden die Zusammenarbeit, indem
sie auch anderen als den in § 304 genannten Behörden - z.B. der Polizei oder dem Bundes-
grenzschutz - erlaubt, Daten zur Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und illegaler Ausländer-
beschäftigung zu erheben und den Arbeitsämtern und den Behörden der Zollverwaltung zu
übermitteln. Dies gilt nach Satz 3 auch für die Übermittlung von Daten der Arbeitsämter und der
Behörden der Zollverwaltung an die anderen in § 304 genannten Behörden.

Zu Buchstabe b

Siehe oben zu Artikel 1.

Zu Buchstabe c

Folgeänderung zu Nummer 7 Buchstabe a.

Zu Nummer 7 (§ 392)

Zu Buchstabe a
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Derzeit haben die Landkreise nur dann ein eigenes Benennungsrecht, wenn sie gemeinsame
Aufsichtsbehörde (in der Regel untere staatliche Kommunalaufsicht) sind. Ist dies nicht der Fall,
ist die Vertretung der Landkreise in den Verwaltungsausschüssen davon abhängig, ob Vertreter
des Kreises von den Gemeinden bzw. der gemeinsamen Gemeindeaufsichtsbehörde tatsäch-
lich benannt werden.
Im Interesse einer engeren Verknüpfung von Strukturförderung und Arbeitsmarktpolitik, aber
auch zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsamt und Sozialamt ist die gleich-
berechtigte Einbeziehung der Landkreise in das Benennungsverfahren sinnvoll. Durch die Er-
gänzung in Satz 2 erhalten deshalb auch die Gemeindeverbände das Recht, Vertreter zu be-
nennen.
Die Änderung des Satzes 3 ist eine Folgeänderung zur Erweiterung in Satz 2.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung

Zu Nummer 8 (§ 404)

Zu Buchstabe a

Gemäß § 404 Abs. 2 Nr. 5 geltender Fassung wird ein Arbeitgeber mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Deutsche Mark bedroht, der sich entgegen § 287 Abs. 3 die Arbeitserlaubnis-
gebühr vom ausländischen Arbeitnehmer oder einem Dritten erstatten lässt. Genauso ahn-
dungswürdig ist das Verhalten eines Arbeitgebers, der sich bei der Vermittlung eines Arbeit-
nehmers aus dem Ausland in das Bundesgebiet im Rahmen zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen oder Vermittlungsabsprachen der Bundesanstalt für Arbeit die Vermittlungsgebühr oder be-
sondere bei einer Arbeitsvermittlung entstehenden Aufwendungen (Aufwendungsersatz nach §
43 Abs. 2) entgegen § 43 Abs. 4 von dem vermittelten Arbeitnehmer oder einem Dritten er-
statten lässt. Die Ergänzung entspricht der früheren Regelung des § 229 Abs. 2 und 3 des Ar-
beitsförderungsgesetzes.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeänderung zu Buchstabe a.

Zu Doppelbuchstabe bb
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Die Anhebung des Bußgeldrahmens trägt der besonderen Sozialschädlichkeit der illegalen Be-
schäftigung von Ausländern Rechnung. Durch die illegale Beschäftigung von Ausländern wer-
den legale Arbeitsplätze gefährdet. Den hohen Gewinnaussichten bei der illegalen Beschäfti-
gung von Ausländern muss daher die Androhung einer höheren Geldbuße gegenübergestellt
werden, um dem Unrechtsgehalt des Verhaltens angemessen gerecht zu werden. Auf diese
Weise kann außerdem eine größere Abschreckungswirkung erzielt werden. Letztlich wird eine
Möglichkeit eröffnet, schon durch das Bußgeld den erzielten Gewinn besser abzuschöpfen.
Durch die Erhöhung des Bußgeldrahmens ist eine Anhebung der tatsächlich verhängten Geld-
bußen zu erwarten. Der Bußgeldrahmen von einer Million Deutsche Mark findet sich ebenfalls
im Arbeitnehmer-Entsendegesetz, wenn einem Arbeitnehmer bei Entsendung nach Deutsch-
land z.B. nicht bestimmte Arbeitsbedingungen gewährt werden oder der Mindestlohn nicht ge-
zahlt wird.

Zu Buchstabe cc und dd:

Folgeänderung zu Buchstabe a

Zu Nummer 9 (§ 405)

Zu Buchstabe a

Siehe oben zu Artikel 1.

Zu Buchstabe b

Um die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs weiter zu
verbessern, wird nach der Reform der Arbeitsverwaltung (Arbeitsamt 2000) in der Bundesan-
stalt für Arbeit diese Aufgabe in sogenannten Teams für ordnungspolitische Aufgaben durch-
geführt.

Durch diese organisatorische Maßnahme wird die Bedeutung der Aufgabe der Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs stärker hervorgehoben; die Nach-
wuchsgewinnung und die Ausbildung werden verbessert.

Mit der Einführung der Bezeichnung „Arbeitsmarktinspektion für die Bekämpfung illegaler Be-
schäftigung (Arbeitsmarktinspektion)“ für die besondere Ausgestaltung der Bekämpfung der il-
legalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs wird in Zukunft auch nach außen ver-
deutlicht, dass innerhalb der Arbeitsämter unterschiedliche Stellen die Vermittlung von Arbeits-
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plätzen in Kooperation mit den Arbeitgebern einerseits und die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten andererseits wahrnehmen.

Die Arbeitsmarktinspektion ist in besonderen Maße geeignet, die Kooperation mit den anderen
an der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs beteiligten Be-
hörden zu koordinieren und eventuell bestehende Reibungsverluste zu mindern.

Zu Buchstabe c

Folgeänderung zu Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Nummer 10 (§ 406)

Folgeänderung zu Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Nummer 11 (§ 407)

Zu Buchstabe a

Die illegale Beschäftigung von Ausländern im größeren Umfang ist von einem besonderen Un-
rechtsgehalt. Die Störung des legalen Arbeitsmarktes und des Wettbewerbs, der durch sie ver-
ursacht wird, reicht wesentlich weiter, als bei einer kurzzeitigen illegalen Beschäftigung einiger
weniger Ausländer. Diese besondere Gefährdung tritt bereits bei einer Beschäftigung von drei
Ausländern über den Zeitraum von vierzehn Tagen auf. Auch entwickelt jemand, der vorsätzlich
mehrere Ausländer über einen Zeitraum von vierzehn Tagen illegal beschäftigt, eine nicht un-
erhebliche kriminelle Energie. Um dem besonderen Unrechtsgehalt dieses Verhaltens Rech-
nung zu tragen, ist in diesen Fällen eine Ahndung als Straftat und nicht nur als Ordnungswidrig-
keit angebracht. Außerdem Folgeänderung zu Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zu Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Artikel 3 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1

Anpassung der Inhaltsübersicht an die neuen Vorschriften.
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Zu Nummer 2 (§ 14 Abs. 2)

Das in § 14 festgelegte Arbeitsentgelt stellt die Bezugsgröße zur Berechnung und Höhe der So-
zialversicherungsbeiträge dar. Für den Fall, dass bei illegaler Beschäftigung Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge nicht gezahlt werden, ist es für die Berechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge gerechtfertigt, davon auszugehen, dass die Zahlung eines Nettoarbeitsentgelts
zwischen den Beteiligten vereinbart ist.
Es entspricht der Erfahrung, dass illegale Beschäftigung gegenüber der Sozialversicherung
oder der Finanzbehörde verborgen wird, so dass dem illegalen Arbeitnehmer jedenfalls bei
Nichtabführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen wirtschaftlich ein Nettoarbeits-
entgelt zufließt.  Dies wird daher der Berechnung zugrunde gelegt, auch wenn der Nachweis ei-
ner solchen Vereinbarung nicht erbracht werden kann.

Zu Nummer 3 (§ 28a)

Die neue Regelung verpflichtet den Arbeitgeber, bei Nichtvorlage des Sozialversicherungsaus-
weises bei  Beschäftigungsbeginn unverzüglich eine gesonderte Anmeldung zu erstatten. Da
diese gesonderte Anmeldung  die Vergabe einer Sozialversicherungsnummer und eines Sozial-
versicherungsausweises auslöst, prüfen Einzugsstelle und Rentenversicherungsträger die Vor-
aussetzungen für die Vergabe; die Meldung wird auch an die Bundesanstalt für Arbeit weiter-
geleitet, die diese Anmeldungen für die Prüfung eines Leistungsmissbrauches verwenden kann.

Zu Nummer 4 (§ 28 e)

Wegen der besonderen Bedeutung der illegalen Beschäftigung im Baugewerbe werden die Ar-
beitgeber in der Bauwirtschaft konsequent in die Verantwortung genommen. Hierdurch werden
auch die Selbstregulierungskräfte der Wirtschaft gestärkt.

Gewerbliche Auftraggeber von Bauleistungen sollen künftig auch für Zahlungsverpflichtungen
des Nachunternehmers im Bereich der Sozialversicherung haften. Die Regelung lehnt sich an
die Regelung für die Arbeitnehmerüberlassung in Absatz 2 dieser Vorschrift an. Sie ist aber
verschuldensabhängig, denn der Generalunternehmer haftet nicht, wenn er der Einzugstelle
gegenüber nachweist, dass er beim Nachunternehmer die Erfüllung der Zahlungspflicht geprüft
hat und ohne Verschulden von der Erfüllung der Zahlungspflicht ausgehen konnte.

In der Bauwirtschaft nutzen vielfach Unternehmer die Möglichkeit zum Einsatz von Subunter-
nehmern (Nachunternehmern). Die gesetzliche Regelung des § 28 e Abs. 3a soll eine Haftung
der Hauptunternehmer für die Zahlungsverpflichtungen für die Sozialversicherungsbeiträge ihrer



- 33 -

- 34 -

Nachunternehmer erreichen. Um zu verhindern, dass die Haftung des Hauptunternehmers
durch die Bildung von Bauträgergesellschaften oder vergleichbaren Konstruktionen umgangen
wird, beschränkt sich die Haftung nicht nur auf diejenigen Unternehmen, die selbst von einem
Auftraggeber einen Bauauftrag übernommen haben, sondern bezieht auch gewerbliche Auf-
traggeber mit ein. Unternehmen, die keine Bauunternehmen sind, sondern nur als „Bauherren“,
also als Letztbesteller eines Werkes auftreten, sind von der Regelung nicht erfasst. Die Haftung
des Hauptunternehmers ist vergleichbar der seit langem bestehenden Haftung des Auftragge-
bers neben der Haftung des Zwischenmeisters für die Sozialversicherungsbeiträge der Heimar-
beiter. Aus § 28 e Abs. 3 SGB IV i.V. mit § 176 Nr. 1 bis 3 SGB V ergibt sich eine Haftung des
Reeders für die Sozialversicherungsbeiträge seiner Seeleute, ohne dass diese seine Arbeit-
nehmer sind. Arbeitgeber und Reeder haften als Gesamtschuldner, soweit der Reeder nicht Ar-
beitgeber ist. Auch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (§ 1a AEntG) sieht eine Hauptunterneh-
merhaftung vor. Diese Form der Haftung für Sozialversicherungsbeiträge ist der Rechtsordnung
nicht fremd.

Ziel der Regelung ist es, den Hauptunternehmer zu veranlassen, dafür zu sorgen, dass der
Nachunternehmer seinen sozialversicherungsrechtlichen Zahlungspflichten nachkommt. Dabei
wird der Hauptunternehmer aber nicht gleichberechtigter Schuldner der Sozialversicherungs-
beiträge, sondern es wird nur seine subsidiäre Haftung begründet. Die Ausgestaltung als subsi-
diäre Haftung zeigt sich deutlich daran, dass eine Aufteilung der Beitragspflicht zwischen Un-
ternehmer- und Nachunternehmer fehlt. Der Hauptunternehmer haftet nur, wenn die Einzugs-
stelle den Subunternehmer gemahnt hat und die Mahnfrist abgelaufen ist (nach § 28 e Abs. 2
Satz 2 SGB IV, auf den die neue Regelung des § 28 e Abs. 3a in Satz 2 verweist).

Die Haftung besteht nicht, wenn der Hauptunternehmer der Einzugstelle nachweist, dass er die
Erfüllung der Zahlungspflicht beim Nachunternehmer geprüft hat und er deswegen ohne eige-
nes Verschulden davon ausgehen konnte, dass der Nachunternehmer die Zahlungspflicht erfüllt
hat. Maßstab für die Prüfung durch den Hauptunternehmer ist die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns. Die Beweislast für das Nichtvorliegen der Haftung trägt der Hauptunternehmer. Die
Einzugstelle braucht das Vorliegen des Haftungsausschlusses nicht von Amts wegen zu ermit-
teln, sondern der Hauptunternehmer muss den Nachweis führen.

Die subsidiäre Haftungsregelung ist von dem Begriff der „Sozialversicherung“ umfasst, für die
gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht. Die Gene-
ralunternehmerhaftung stellt ein Instrument zur Durchsetzung fremder Zahlungspflichten und
nicht die Begründung einer eigenen Beitragspflicht dar, so dass die von der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 75, 108, 146ff) entwickelten Kriterien eines „sachori-
entierten Anknüpfungspunktes“ für Beitragspflichten von nicht Versicherten nicht uneinge-
schränkt auf die vorliegende Regelung übertragen werden kann. Da die Generalunternehmer-
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haftung ein Instrument ist, mit dessen Hilfe die Beachtung der Verpflichtung von Nachunter-
nehmern zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen durchgesetzt werden soll, bewegt sie
sich in dem von Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG umschriebenen Sachzusammenhang. Es liegt zudem
ein sachorientierter Anknüpfungspunkt in den Beziehungen zwischen Versicherten und Bei-
tragspflichtigen bei der Zuhilfenahme privater Generalunternehmer vor, denn der Generalunter-
nehmer verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über einen ausreichenden Einfluss auf
den primär Verpflichteten. Seine Machtposition erlaubt es ihm, durch geeignete Instrumente auf
die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten durch die Subunternehmer hinzu-
wirken.
Der Hauptunternehmer - auch wenn es sich um ein kleineres Bauunternehmen handelt - hat
grundsätzlich die erforderliche Professionalität, er verfügt über ausreichende Informationen über
die Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit der in Betracht kommenden Nachunter-
nehmer und er hat auch die Kenntnis von möglichen Vertragsgestaltungen, um sich vor dem
Eintritt der Haftung zu schützen.

Die Inanspruchnahme von Subunternehmern ist typisch für die Bauwirtschaft. Da es den Sub-
unternehmern oft nicht möglich ist, direkt einen Auftrag des Bauherren zu erhalten, weil sie z.B.
nur einen Teil der Bauleistung erbringen können, besteht ein Abhängigkeitsverhältnis der Sub-
unternehmern in der Baubranche von den Generalunternehmern. Auch dies belegt die Macht-
position der Generalunternehmer im Baugewerbe. Aufgrund des vielfältigen Einsatzes von
Subunternehmern in der Baubranche und den damit verbundenen Möglichkeiten der illegalen
Beschäftigung ist die Überprüfung und Überwachung durch die Behörden erschwert. Deshalb
ist die Mitwirkung Privater zur Einhaltung der Ordnung auf dem Arbeitsmarkt im Baubereich er-
forderlich. Außerdem entspricht die Inanspruchnahme der Unternehmer ihrer Mitwirkungspflicht
bei der Sozialversicherung, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Selbstverwaltung getra-
gen wird. Die Selbstregulierungskräfte der Wirtschaft werden eingesetzt. Zusätzlich wird Büro-
kratisierung vermieden. Der Generalunternehmer profitiert zunächst einmal durch den Einsatz
von Subunternehmern, auch dadurch dass er keine Sozialversicherungsbeiträge für eigene Ar-
beitnehmer zahlen muss. Aufgrund seiner Mitwirkungspflicht zur Einhaltung der Ordnung auf
dem Arbeitsmarkt soll er nun im Gegenzug in die Verantwortung genommen werden, und zwar
dafür, dass seine Vertragspartner rechtmäßig handeln.

Es handelt sich bei der Generalunternehmerhaftung um eine Berufsausübungsregelung nach
Art. 12 Abs. 1 GG. Der Eingriff in den Schutzbereich des Artikel 12 GG kann durch sachge-
rechte und vernünftige Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt werden. Die Ziele des Allge-
meinwohls, die durch die Generalunternehmerhaftung erreicht werden, sind die Wiederherstel-
lung der Ordnung auf dem Arbeitsmarkt des Baugewerbes sowie die finanzielle Stabilität und
die Funktionsfähigkeit der Sozialversicherungsträger in Form der Eigenregulierung durch Zah-
lung der Sozialversicherungsbeträge der Arbeitnehmer im Baubereich. Da ein Schwerpunkt der
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illegalen Beschäftigung im Baubereich liegt (s. Neunter Bericht der Bundesregierung über Er-
fahrungen bei der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes - AÜG - sowie über die
Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung -BillBG, BT-Drs.
14/4220, S. 33, 44, S. 46ff, 54, 60), ist die Maßnahme der Generalunternehmerhaftung für den
Baubereich notwendig und verhältnismäßig. Sie ist geeignet, die genannten Ziele zu fördern.
Sie stellt auch ein erforderliches Mittel zur Erreichung der genannten Ziele dar. Bei der Wahl
der erforderlichen Mittel hat der Gesetzgeber einen Einschätzungs- und Prognosespielraum.
Ein milderes, gleich wirksames Mittel ist nicht ersichtlich. Eine verstärkte behördliche Aufsicht
und Kontrolle der Subunternehmer stellt kein ebenso wirksames Mittel wie die vorgesehene
Generalunternehmerhaftung dar, da die Möglichkeiten der staatlichen Kontrolle beschränkt sind
und somit private Mithilfe erforderlich wird. Auch ist die Zumutbarkeit der Generalunternehmer-
haftung gegeben. Die verfolgten Ziele der Funktionsfähigkeit und finanziellen Stabilität der So-
zialversicherung sowie die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt stellen Gemeinschaftsgüter von ho-
her Bedeutung dar, in die ein Eingriff auch dann gerechtfertigt werden kann, wenn er zu fühlba-
ren Einschränkungen der Betroffenen führt. Dabei ist zu beachten, dass die Generalunterneh-
mer grundsätzlich vom Einsatz von Subunternehmen profitieren. Die Hauptunternehmer können
zudem entscheidend durch die Auswahl der Subunternehmer und durch entsprechende Ver-
träge das Risiko der Beschäftigung illegaler Arbeitnehmer und des Eintritts ihrer Haftung gering
halten, in dem sie z.B. zur eigenen Absicherung Teile des Werklohnes einbehalten, wenn der
Subunternehmer nicht die Legalität seiner Beschäftigungsverhältnisse darlegt. Eine solche Re-
gelung führt auch nicht zu Liquiditätsengpässen bei den Subunternehmern, die sich legal ver-
halten und dies nachweisen. Durch die Generalunternehmerhaftung wird die Anzahl der Sub-
unternehmen, die ihren Beitragspflichten gegenüber der Sozialversicherungsleistung nicht
nachkommen, sinken.

Die Regelung entspricht auch dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 GG. Da dem Generalunter-
nehmer grundsätzlich wirtschaftliche Vorteile durch den Einsatz von Subunternehmern entste-
hen, ist es gerechtfertigt, ihn mit der Haftung für fremde Sozialversicherungspflichten zu be-
lasten. Die Regelung gilt zudem nur für Auftraggeber, die gewerbliche Unternehmer sind, da
grundsätzlich nur Unternehmer über eine ausreichende Professionalität verfügen und in der
Lage sind auf ihre Subunternehmer entsprechend einzuwirken. Wie oben dargestellt, sind die
Missstände der illegalen Beschäftigung im Baubereich besonders ausgeprägt. Die Beschrän-
kung der Generalunternehmerhaftung auf den Teilarbeitsmarkt des Baugewerbes ist ebenfalls
unter Gleichheitsgesichtspunkten gerechtfertigt. Werden Unternehmen, die keine Bauunter-
nehmen sind, sondern nur als „Bauherren“, also als Letztbesteller eines Werkes auftreten, tätig,
fallen sie nicht unter die Haftungsregelung des § 28e SGB IV und sind auch keiner vergleichba-
ren Haftungsregelung unterworfen. Diese Differenzierung ist ebenfalls dadurch gerechtfertigt,
dass in der Bauwirtschaft mehr Missstände anzutreffen sind als in anderen Branchen, die Ge-
neralunternehmerhaftung daher aber auch nur für Unternehmen der Baubranche gelten darf.
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Unter dem Gesichtspunkt der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen soll der Hauptun-
ternehmer unabhängig vom Sitzland in Fällen der Einstrahlung (Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer durch ausländische Nachunternehmer im Inland) gegenüber dem ausländischen
Sozialversicherungsträger für die vom ausländischen Nachunternehmer abzuführenden Bei-
träge ebenfalls mithaften. Diese Regelung ist ebenfalls durch die deutsche Rechtssetzungsho-
heit in Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG gedeckt, da die Haftung für die Erfüllung fremder Zahlungsver-
pflichtungen eingeführt ist und keine eigene Beitragspflicht begründet wird. Sie ist auch mit den
Regelungen der VO (EWG) 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf
Arbeitnehmer und Selbständige  sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemein-
schaft zu- und abwandern vereinbar.

Zu Nummer 5 (§ 28f)

Die Regelung soll die Zuordnung der einzelnen Entgelte und des Gesamtsozialversicherungs-
beitrags bei Dienst- und Werkverträgen sicherstellen.

Zu Nummern 6 und 7 (§§ 28h und 28o)

Die Vorschriften des § 105 Abs. 1 werden in die §§ 28h und 28o übernommen.

Die Umwandlung von § 105 Abs. 1 in § 28h in eine Muss-Vorschrift dient dazu, sicherzustellen,
dass die Leistungsträger über die Nichtvorlage des Sozialversicherungsausweises informiert
werden und so dem Verdacht der illegalen Beschäftigung nachgehen können.

Zu Nummer 8

Folgeänderung zur Aufhebung des Zweiten Titels.

Zu Nummer 9 (§ 95)

Siehe oben zu Artikel 1 sowie Folgeänderung zur Aufhebung des Zweiten Titels.

Zu Nummer 10 (§ 96)

Anpassung an die ab 1.1.2001 geltende Fassung des § 28i.

Zu Nummer 11 (§ 99)
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Im Bereich der gewerblichen Unternehmen der Forstwirtschaft, insbesondere in Einschlags-
und Rückunternehmen haben sich im besonderen Maße Probleme bei der Bekämpfung von il-
legaler Beschäftigung gezeigt. Dies rührt - ähnlich wie bei der Bauwirtschaft - u.a. daher, dass
oft große Kolonnen zum Einsatz kommen, die schwer zu überprüfen sind. Durch die Pflicht, den
Sozialversicherungsausweis mit sich zu führen, wird die Missbrauchsbekämpfung im Bereich
der Forstwirtschaft effektiver gestaltet werden.

Die Regelung dient zudem der Klarstellung, dass auch eine Vorlagepflicht des Sozialversiche-
rungsausweises gegenüber den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung besteht.

Zu Nummer 12

Aufhebung des Zweiten Titels. Die Meldevorschriften werden in § 28a systematisch richtig zu-
sammengefasst.

Zu Nummern 13 und 14 (§§ 107, 108)

Folgeänderungen auf Grund der gesetzlichen Neuregelung der Sofort- und Kontrollmeldung.

Zu Nummer 15 (§ 109)

Folgeänderung zu Nummer 12.

Zu Nummer 16 (§ 111)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Folgeänderung zu Nummer 12.

Zu Doppelbuchstabe bb und cc

Im Falle eines Verstoßes gegen die in Nummer 5 begründete Pflicht des Unternehmers wird
eine Geldbuße bis zu 10.000 Deutsche Mark angedroht (§ 111 Abs. 4 SGB IV).

Zu Doppelbuchstabe dd

Folgeänderung zu Nummer 12.
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Zu Buchstabe b

Der Bußgeldrahmen in § 111 Abs. 4 wird durch die Änderung dem Bußgeldrahmen von § 5
Abs. 1 Nr. 3 am Ende i.V.m. Abs. 3 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) - der sich auf die
Meldungen nach § 3 AEntG bezieht - angeglichen, um sicherzustellen, dass die Arbeitgeber ih-
ren Meldepflichten nachkommen und somit illegale Beschäftigung vermieden wird. Der Un-
rechtsgehalt beider Vergehen ist gleich zu bewerten. Die in § 3 AEntG genannten Meldungen
sind den in § 111 Abs. 1 Nr. 2 genannten Meldungen gleichwertig, so dass ein gleich hohes
Bußgeld bei Verstoß gegen die Meldepflichten gerechtfertigt ist.

Zu Nummer 17 (§ 112)

Folgeregelung zur Einführung von § 111 Abs. 1 Nr. 3a.

Zu Nummer 18 (§ 113)

Siehe zu Artikel 1.

Zu Nummer 19 (§ 116)

Die Vorschrift des § 105 Abs. 3 wird unter den Übergangsvorschriften als § 116 angefügt.

Zu Artikel 4 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Siehe zu Artikel 1.

Zu Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)

Siehe zu Artikel 1.

Zu Artikel 6 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 150)

Die Regelung entspricht der neuen Fassung des § 28e SGB IV (siehe Art. 3 Nr.4).
Gewerbliche Auftraggeber im Baugewerbe sollen auch für Zahlungsverpflichtungen des Nach-
unternehmers für den Sozialversicherungsbeitrag im Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung haften.
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Nummer 2 (§ 165)

Die Regelung soll die gesonderte Erfassung der Arbeitsentgelte und Arbeitsstunden der Versi-
cherten bei Dienst- oder Werkverträgen im Baugewerbe sicherstellen. Sie entspricht Art. 3 Nr.
5.

Zu Artikel 7 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Um zu gewährleisten, dass in Strafverfahren vor den Amtsgerichten wegen Arbeitsmarktstraf-
taten die besonderen Kenntnisse über das Arbeits- und Wirtschaftsleben genutzt werden kön-
nen, erhalten die Landesregierungen die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung die Zuständig-
keit besonderer Abteilungen bei den Amtsgerichten zu bestimmen. Damit erhalten sie die Mög-
lichkeit, besonders sachkundige und mit Arbeitsmarktstraftaten vertraute Richter heranzubilden.

Zu Nummer 2 (§ 74 c)

Die Zuweisung der typischen Straftaten gegen einen geordneten Arbeitsmarkt an die Wirt-
schaftsstrafkammern soll sicherstellen, dass Straftaten in diesem Bereich auch mit einer ausrei-
chenden Intensität verfolgt werden. Die Straftaten gegen den Arbeitsmarkt erfordern aufgrund
ihrer Vielfältigkeit besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens bei den Strafgerichten. Auch die
Zahl der Fälle macht die  Zuweisung an die Wirtschaftsstrafkammern notwendig.
Zu Artikel 8 (Änderung des Strafgesetzbuches)

Änderungen des Absatzes 1 und des nur noch begrenzt anwendbaren Absatzes 3 dienen der
Klarstellung in Anlehnung an die Fortentwicklung des Sozialversicherungsrechts. „Beiträge des
Arbeitnehmers zur Sozialversicherung“ umfassen auch solche zugunsten der „Arbeitsförde-
rung“. Eine gesonderte Erwähnung von „Beiträgen ... zur Bundesanstalt für Arbeit“ ist daher
nicht mehr notwendig.

Eine Einbeziehung von Arbeitgeberbeiträgen wird nicht vorgeschlagen. Sie würde anders als
bei der Abführung von Arbeitnehmerbeiträgen auf eine Strafbarkeit der Nichtzahlung einer den
eigenen Vermögensbereich betreffenden Schuld hinauslaufen, was dem deutschen Strafrecht
grundsätzlich fremd ist. Der Bereich des Strafbaren wäre dann insgesamt erheblich weiter als
bei dem vergleichbaren Delikt der Steuerhinterziehung. Die Nichtzahlung einer Steuerschuld ist
keine Straftat. Die Alternative, Absatz 1 als Tatbestand über die Hinterziehung des Gesamtso-
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zialversicherungsbeitrages parallel zu dem Tatbestand über Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1
Abgabenordnung) auszugestalten, ist auch nicht aufgegriffen worden. Sie würde hinsichtlich der
Hinterziehung des Arbeitnehmeranteils zu einer mit Anwendungsschwierigkeiten verbundenen
nicht unerheblichen Einschränkung der Strafbarkeit führen.

Klargestellt wird in Anlehnung an die überwiegende Rechtsprechung (vgl. z.B. BGHZ 144, 311),
dass die Absätze 1 und 3 anwendbar sind, wenn seitens des Arbeitgebers Beiträge nach Fällig-
keit nicht abgeführt werden; eine vollständige oder teilweise Lohnzahlung wird nicht vorausge-
setzt.

Das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen kann Dimensionen eines Massendelikts
oder einen Umfang annehmen, wie dies auch bei der Steuerhinterziehung möglich ist. Dies
kann insbesondere der Fall sein, wenn für eine Vielzahl von nicht angemeldeten Arbeitnehmern
große Beiträge über einen längeren Zeitraum nicht abgeführt werden. In solchen Fällen kann
sich die Notwendigkeit ergeben, höhere Strafen als bisher möglich, zu verhängen. In Anlehnung
an § 370 Abs. 3 Abgabenordnung soll deshalb auch für Fälle des Absatzes 1 die Möglichkeit
von Strafschärfungen durch Aufnahme besonders schwerer Fälle eingeführt werden.

Artikel 9 (Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit)

Zu Nummer 1 und 2 (§§ 1, 2)

Schwarzarbeit fügt der Volkswirtschaft einen erheblichen Schaden zu. Der Schwarzarbeiter und
sein Auftraggeber verschaffen sich durch die Schwarzarbeit einen nicht unerheblichen Vorteil
gegenüber denjenigen, die sich gesetzestreu verhalten. Diesem finanziellen Anreiz muss auf
der anderen Seite ein erhöhter Bußgeldrahmen gegenüberstehen, dem Unrechtsgehalt des
Verhaltens angemessen begegnen zu können. Außerdem kann ein erhöhter Bußgeldrahmen
die  Abschreckungswirkung erhöhen. Letztlich besteht durch einen erhörten Bußgeldrahmen
eine Möglichkeit, den wirtschaftlichen Vorteil der Tat abzuschöpfen.

Zu Nummer 3 (§ 3)

Siehe zu Artikel 1.

Zu Nummer 4 (§ 4)
Die Änderung stellt klar, dass die für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständigen Landes-

behörden am automatisierten Auskunftsverfahren über Rufnummern (Namen und Anschrift)

nach § 90 Telekommunikationsgesetz (TKG) teilnehmen können. Diese Behörden sind damit
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genauso wie die in § 90 Abs. 3 TKG genannten öffentlichen Stellen (Gerichte, Staatanwalt-

schaften, Polizeien u.a.) berechtigt, von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und

Post (RegTP) im automatisierten Verfahren Auskünfte über Rufnummern übermittelt zu be-

kommen. Durch die Teilnahme an diesem Auskunftsverfahren erhalten die für die Bekämpfung

von Schwarzarbeit zuständigen Behörden schneller die Informationen, die sie zur Bekämpfung

der Schwarzarbeit benötigen. Die Teilnahme an dem Auskunftsverfahren ist bei der Bekämp-

fung der Schwarzarbeit insbesondere notwendig, weil die Telekommunikationsdienste (vgl. Satz

1, Werbemaßnahmen mittels eines Telekommunikationsanschlusses) bei der Begehung der

Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit als Mittel für das

illegale Verhalten genutzt werden.

Das Verfahren zur Übermittlung der Daten von der RegTP an die zuständigen Landesbehörden

soll möglichst effizient und kostengünstig gestaltet werden. Die zuständigen Landesbehörden

haben deshalb in Absprache mit der RegTP organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, die

die Anzahl der Abrufstellen möglichst gering hält und eine Auskunftserteilung an wenige Zent-

ralstellen ermöglicht.

Zu Nummer 5 (§ 5)

Absatz 1 Satz 1 trägt dem Umstand Rechnung, dass § 57 a Haushaltsgrundsätzegesetz (HgrG)
mit Gesetz vom 26.08.1998 aufgehoben worden ist. Die öffentlichen Auftraggeber, die zuvor in
§ 57a Haushaltsgrundsätzegesetz definiert waren, sind seit dem 1.1.1999 -mit leichten Ände-
rungen- in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aufgeführt. Die in
Nr. 1 bis 3 und in Nr. 5 des § 98 GWB aufgeführten Auftraggeber, also im wesentlichen die Ge-
bietskörperschaften und von diesen finanzierte oder bestimmte Körperschaften und Verbände,
müssen die Vergabevorschriften beachten.

Die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, dass die Androhung von Geldbußen oft keine
ausreichend abschreckende Wirkung auf Unternehmen gehabt hat, die sich durch illegale Prak-
tiken einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen. Eine nachhaltige Abschreckungswirkung hat
dagegen der Ausschluss von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, wenn ein erheblicher Fall
von illegaler Beschäftigung vorliegt. Um diese Abschreckungswirkung weiter zu verbessern,
wird der Zeitraum des Ausschlusses von zwei auf vier Jahre erhöht.
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Absatz 1 Satz 2 verpflichtet die Vergabestellen nach § 98 Nr. 1 bis 3 und 5 GWB bei Bauaufträ-
gen, beim Bundeszentralregister Auskünfte über dort eingetragene rechtskräftige Verurteilun-
gen wegen einer der genannten Straftaten und beim Gewerbezentralregister Auskünfte über
Bußgeldentscheidungen wegen einer der genannten Ordnungswidrigkeiten einzuholen. Die
Pflicht des Bundeszentralregisters zu Auskünften an die Vergabestellen ergibt sich aus §§ 30
Abs. 5, 31 BZRG. Die Auskunftspflicht des Gewerbezentralregisters wird durch den in Artikel 13
Nr. 1 b eingeführten neuen § 150a Abs. 3 Nr. 4 GewO klar gestellt. Dadurch wird es den Verga-
bestellen erleichtert, von solchen Urteilen und Bußgeldentscheidungen Kenntnis zu erlangen,
um daraus die notwendigen vergaberechtlichen Konsequenzen zu ziehen.

Mit der Einführung einer vertraglichen Kündigungsklausel in Abs. 2 können Unternehmen, die
illegale Beschäftigung betreiben, auch aus den laufenden Verträgen entlassen werden.
Bisher konnten Unternehmen, die bei der Ausführung von öffentlichen Aufträgen illegale Be-
schäftigung betreiben, lediglich zukünftig von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen
werden. Es ist aber im Sinne einer effektiven Bekämpfung der illegalen Beschäftigung notwen-
dig, dass sofort nach bekannt werden der illegalen Beschäftigung Konsequenzen folgen. Die
Möglichkeit der Auflösung des Vertrages durch den öffentlichen Auftraggeber gilt auch für Ver-
stöße auf anderen Baustellen des Vertragspartners, bei denen er für den öffentlichen Auftrag-
geber tätig wird. Dadurch wird erreicht, dass der Vertragspartner ein eigenes Interesse an der
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hat. Die Notwendigkeit einer vertraglichen Auflösung
bei Verfehlungen durch beauftragte Nachunternehmer, die keine Vertragpartner des öffentli-
chen Auftraggebers sind, besteht hingegen nicht, da der öffentliche Auftraggeber die Möglich-
keit hat, die Beschäftigung von Nachunternehmern durch den Vertragspartner vertraglich aus-
zuschließen.

Artikel 10 (Änderung der Abgabenordnung)

Zu Nummer 1 ( § 31)

Zu Buchstabe a

Durch die Neufassung wird die Mitteilungsbefugnis zu einer Mitteilungspflicht, die allerdings
nicht besteht, soweit deren Erfüllung für die Finanzbehörde mit einem unverhältnismäßigen
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Aufwand verbunden wäre. Eine weitergehende inhaltliche Änderung erfährt die Regelung des
Absatz 1 - anders als die des Absatz 2 - nicht.

Zu Buchstabe b

Absatz 2 wird neu gefasst. Die Finanzbehörden dürfen bereits heute den Trägern der gesetzli-
chen Sozialversicherung und der Künstlersozialkasse Daten, die dem Steuergeheimnis unter-
liegen, für Zwecke der Beitragsfestsetzung mitteilen. Die Neufassung begründet eine Ver-
pflichtung der Finanzverwaltung und bestimmt, dass diese Übermittlungsbefugnis

- auch für Daten zur Feststellung der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung einschließ-
lich der Bundesanstalt für Arbeit und
- für die Daten zur Festsetzung der Künstlersozialabgabe

besteht. Dies ist insbesondere für die Feststellung der Versicherungspflicht von Selbständigen
in der gesetzlichen Rentenversicherung von Bedeutung; dies gilt auch für die Nachforderung
von Beiträgen zur Sozialversicherung im Rahmen einer Arbeitgeberprüfung (§ 28p SGB IV). Die
Mitteilungspflicht besteht auch, soweit die Mitteilung für die Berechnung eines staatlichen Zu-
schusses zum festzusetzenden Beitrag erforderlich ist (z.B. Berechnung des Beitragszuschus-
ses in der landwirtschaftlichen Alterssicherung). Auf Antrag des Betroffenen sind die Daten
ebenfalls mitzuteilen. Damit erhält ein Betroffener, dem keine anderen Möglichkeiten über frü-
here versicherungspflichtige Einnahmen zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, hilfsweise seine
Daten aus der Besteuerung den Versicherungsträgern zugänglich zu machen.
Aufgrund der neuen Vorschrift ist auch ein automatisierter Datenabgleich möglich. Die Träger
der Rentenversicherung könnten z.B. im Wege des Datenabgleichs von den Finanzbehörden
über den Zeitpunkt der Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides unterrichtet werden oder
ihnen die erheblichen Einkommensdaten übermitteln. Die Übermittlung der Daten ermöglicht
eine zeitnahe Bearbeitung bei den Rentenversicherungsträgern. Die Betroffenen werden über
die Möglichkeiten des Datenabgleichs informiert.  Um die Finanzverwaltung nicht übermäßig zu
belasten, besteht die Mitteilungspflicht nur, wenn nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand damit
verbunden ist. Ein Auskunftsanspruch des Betroffenen gegenüber der Finanzbehörde wird
nicht begründet.

Zu Nummer 2 (§ 31a )

Zu Buchstabe a (Abs. 1)

Durch die Änderung wird aus der Mitteilungsbefugnis eine Mitteilungspflicht. Der Grund hierfür
liegt darin, dass illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit der Volkswirtschaft einen hohen
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Schaden zufügen. § 31 a AO ergänzt § 30 Abs. 4 AO und gestattet in aufgezählten Fällen die
Offenbarung bestimmter Verhältnisse. Bereits nach der geltenden Fassung des § 31a AO tritt
das Steuergeheimnis bei der Verfolgung von im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung
stehenden Ordnungswidrigkeiten zurück. Um die Mitteilungen neben der Verwendung bei Straf-
verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren auch zur Durchführung der korrespondierenden
Verwaltungsverfahren wie z.B. der Versagung, der Rücknahme oder dem Widerruf eines Ver-
waltungsaktes verwenden zu können, ist die Formulierung „soweit die Mitteilung für die Be-
kämpfung der illegalen Beschäftigung erforderlich ist“ gewählt. Die bisherige Beschränkung auf
die Fälle der Schwarzarbeit, illegaler Ausländerbeschäftigung und des Leistungsmissbrauchs
(Ordnungswidrigkeiten) steht in keinem Verhältnis zu den inzwischen verstärkt durch die für die
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit zuständigen Behörden  im Rahmen
ihrer Aufgabenwahrnehmung  ermittelten Betrugsstraftaten - §§ 263, 266a StGB - und Sonder-
strafdelikten aus dem Sozialgesetzbuch und dem Ausländergesetz. Gerade in diesem von ho-
her krimineller Energie getragenen Fällen hat der Anspruch zur systematischen Bekämpfung
der Schattenwirtschaft Vorrang vor dem Steuergeheimnis. Unter illegaler Beschäftigung im
Sinne der Vorschrift sind die in § 308 Abs. 3 SGB III genannten Verstöße zu verstehen. Darüber
hinaus besteht auch gem. § 308 Abs. 1 SGB III i.V.m. § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO ein besonderes Of-
fenbarungsrecht den für die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zuständigen Behörden
gegenüber, prüfungsrelevante Daten weiterzugeben. Es wäre unverhältnismäßig, das Offenba-
rungsrecht nur auf Prüfungen zu beschränken und bei laufenden strafrechtlichen Ermittlungen
einzuschränken.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Bei der Aufhebung des Absatz 2 Satz 2 handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe
a. Absatz 2 Satz 1 erfährt keine Änderung, da diese weder erforderlich noch sachgerecht wäre.
Der Regelungsgehalt des Satzes 1 geht über die Fälle der illegalen Arbeitnehmerüberlassung
hinaus, da er auch Fälle legaler Arbeitnehmerüberlassung in seinen Anwendungsbereich auf-
nimmt. So ist die Verleiherlaubnis z.B. zu versagen, wenn der Verleiher nicht die erforderliche
Zuverlässigkeit besitzt (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG) oder nach Gestaltung seiner Betriebsorganisation
nicht in der Lage ist, die üblichen Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen (§ 3 Abs. 1
Nr. 2 AÜG). Auch die übrigen im AÜG aufgeführten Fallgestaltungen sind unter strafrechtlichen
und gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht so gewichtig, dass sie generell die Normie-
rung einer Mitteilungspflicht rechtfertigen. Daher verbleibt es insoweit bei einer Mitteilungsbe-
fugnis.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)



- 45 -

- 46 -

Durch die Neufassung des Absatzes 3 Satz 1 wird eine Verpflichtung der Finanzbehörden ge-
schaffen, die nach § 30 AO geschützten Daten zur Verhinderung des Leistungsmissbrauchs
mitzuteilen. Dabei wird zur Verbesserung der Bekämpfung der missbräuchlichen Inanspruch-
nahme öffentlicher Leistungen und zur Steigerung von deren Effizienz keine personen- sondern
eine zweck- und aufgabenbezogene Textfassung gewählt. Dadurch sollen Regelungslücken
vermieden werden. Die Neuregelung soll bereits die unrechtmäßige erstmalige Inanspruch-
nahme einer Leistung verhindern und somit nicht erst eine Reaktion der Behörde im Wege der
Rücknahme der bereits bewilligten Leistung oder der Erstattung bzw. Rückforderung ermögli-
chen. Den Grundsätzen des Datenschutzes ist durch die Einschränkung auf die Erforderlichkeit
der Datenübermittlung für die Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs Rechnung getragen.
Auch hier erhält der Betroffene die Möglichkeit, eine Übermittlung seiner Daten zu beantragen.
Ein Auskunftsanspruch des Betroffenen gegenüber der Finanzbehörde wird damit nicht begrün-
det. Aufgrund der neuen Vorschrift ist auch ein automatisierter Datenabgleich möglich. Die Be-
troffenen werden über die Möglichkeit des Datenabgleichs informiert. Die Mitteilungspflicht be-
steht nur, wenn nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand damit verbunden ist, um die Finanzver-
waltung nicht übermäßig zu belasten.

Zu Artikel 11 (Änderung der Gewerbeordnung)

Zu Nummer 1(§ 139b)

Siehe zu Artikel 1.

Zu Nummer 2 (§ 150a)

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zu Art. 9Nummer 5.

Zu Artikel 12 (Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes)

Nummern 1bis 3 (§§ 2-5 )

Siehe zu Artikel 1.
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Nummer 4 ( § 6)

Die Vorschrift verpflichtet die Vergabestellen, beim Gewerbezentralregister Auskünfte über dort
eingetragene rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer in Satz 1 der Vorschrift ge-
nannten Ordnungswidrigkeit einzuholen. Dadurch wird es Vergabestellen erleichtert , von sol-
chen Bußgeldentscheidungen Kenntnis zu erlangen, um daraus die notwendigen vergaberecht-
lichen Konsequenzen zu ziehen.

Zu Artikel 13 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 11)

Die Änderung entspricht der Änderung des Nachweisgesetzes durch das Gesetz zur Anpas-
sung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechts-
geschäftsverkehr vom 13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542). Sie stellt sicher, dass Leiharbeitnehmer,
wie alle anderen Arbeitnehmer, auch die notwendigen Informationen über die für ihr Arbeitsver-
hältnis wesentlichen Vertragsbedingungen nicht in elektronischer Form, sondern schriftlich er-
halten. Der Ausschluss der elektronischen Form ist erforderlich, um das Schriftlichkeitserforder-
nis einzuhalten, das in Artikel 3 und 5 der Richtlinie 91/533/EWG des Rates vom 14. Oktober
1991 über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen (ABl. 1991 Nr. L 288 S. 32)
festgelegt ist.

Zu Nummer 2 (§ 15a)

Durch die Änderung wird § 15a an die entsprechende Änderung des § 407 Abs. 1 Nr. 1 SGB III
angepasst. Der Unrechtsgehalt der Tatbestände ist vergleichbar. Außerdem wäre ohne eine
entsprechende Angleichung eine Umgehung der Strafvorschrift des § 407 Abs. 1 Nr. 1 SGB III
durch die Einschaltung eines Verleihers möglich.

Zu Nummer 3 (§ 16)

Der Bußgeldrahmen wird an den neuen Bußgeldrahmen des § 404 Abs. 3 SGB III angeglichen.
Siehe zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe b.

Zu Nummer 4 ( § 18)

Siehe zu Artikel 1.
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Zu Artikel 14 (Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung)

Folgeänderungen auf Grund der gesetzlichen Neuregelung der Sofort- und Kontrollmeldung in
Artikel 3.

Zu Artikel 15 (Änderung der Arbeitsgenehmigungsverordnung)

Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 8 Buchstabe a.

Zu Artikel 16 (Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang)

Die Vorschrift regelt die Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang für die Datenerfassungs-
und -übermittlungsverordnung und die Arbeitsgenehmigungsverordnung.

Zu Artikel 17 (Weitere Änderungen in Bezug auf die Einführung des Euro)

Die Vorschriften des Artikels 18 regeln die Umstellung auf den Euro.
Nummer 4 regelt die Auswirkungen auf das 4. Euro-Einführungsgesetz.

Zu Artikel 18 (Inkrafttreten)

Die Vorschriften sollen  am .... in Kraft treten.


